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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.2000

Norm

GmbHG §82

UmgrStG §12ff

Rechtssatz

Im Falle eines objektiven Mißverhältnisses zwischen dem Wert des eingebrachten Teilbetriebes und den dafür

gewährten Anteilsrechten zulasten der einbringenden Gesellschaft besteht die Vermutung, dass die Einbringung

gerade wegen der Gesellschaftereigenschaft der durch die Äquivalenzstörung begünstigten Gesellschafter der

aufnehmenden Gesellschaft an der Muttergesellschaft der einbringenden Gesellschaft zustandegekommen ist.
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